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4447. Baulinien (Genehmigung). Am 16. Jugust 1961 er¬
suchte der Gemeinderat Affoltern a. A. um Uenenmrgiing 
seines Beschlusses vom 27. Juni 1961 betreffend Festsetzung 
von Baulinien an der Seewadelstrasse I I I . Kl . , von der Liegen­
sehaft Franz von Ah bis zur Kreuzung mit der Bergstrasse, 
und an der Bergstrasse I I I . K l . Gemäss Zeugnis des Bezirks­
rates Affoltern vom 10, August 1961 sind gegen den am 
30. Juni 1961 im kantonalen Amtsblatt veröffentlichten und 
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilten 
Beschluss keine Rekurse eingegangen. 

Die 500 m lange, in einer Entfernung von 75 — 90 m an­
nähernd parallel zur Unteren Bahnhofstrasse I . K l . Nr. 8 ver­
laufende und von dieser durch die Bahnlinie getrennte See­
wadelstrasse verbindet die Zwillikonerstrasse I . K l . Nr. 7 
westlich der Bahnunterführung mit der Schwanden- bzw. 
Alten Obfelderstrasse I I I . K l . in Bahnhofnähe. Auf dem nörd­
lichen Teilstück, von der Zwillikonerstrasse bis zum Grund­
stück des Franz von Ah, wurden bereits im Jahre 1958 Bau­
linien mit einem Abstand von 22 m festgesetzt und vom 
Regierungsrat mit Beschluss Nr. 4623 vom 23. Dezember 1958 
genehmigt. Der gleiche Abstand wurde nun auch auf dem süd­
lich anschliessenden, 130 m langen Teilstück bis zur Kreuzung 
mit der Bergstrasse, das Gegenstand dieser Vorlage bildet, 
gewählt, und die Baulinien schliessen direkt an die mit dem 
erwähnten Beschluss genehmigten an. Der Baulinienahstand 
ist angemessen und dürfte der Verkehrsbedeutung der See­
wadelstrasse genügen. Auf dem restlichen 110 m langen Teil­
stück bis zur Schwandenstrasse können noch keine Baulinien 
festgesetzt werden, da dort die künftige Linienführung noch 
ungewiss ist. 

Die zirka 80 m lange Bergstrasse führt von der Oberen 
Seewadelstrasse I I I . K l . zur Alten Obfelderstrasse beim Bahn­
übergang, der diese Strasse mit der Unteren Bahnhofstrasse 
verbindet; sie kreuzt dabei die Seewadelstrasse. Der auf 24 m 
festgesetzte Baulinienabstand ist angemessen. Im Hinblick 
auf die weiten Baulinienabstände und die noch ungewisse 
Linienführung der Seewadelstrasse im südlichen Teilstück 
wurde vorläufig von Absehrägungen bei der Kreuzung ab­
gesehen. Die Sichtweiten von zirka 30 m genügen indessen. 
Da der Niveauübergang vermutlich aufgehoben wird, sobald 
die Bahnunterführungen der Zwillikoner- und der Obfelder­
strasse erstellt sind, wird die Verkehrsbedeutung des süd­
lichen Teilstücks der Seewadelstrasse überdies eher zurück­
gehen, sodass der Verzieht auf Abschrägungen einstweilen 
verantwortet werden kann. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts im "Wege. 
Auf Antrag der Baudirektion 

b e s e h l i e s s t d e r R e g i e r u n g s r a t : 
I . Der Beschluss des Gemeinderates Affoltern a. A. vom 

27. Juni 1961 betreffend Festsetzung von Baulinien an der 
Seewadel- und der Bergstrasse I I I . K l . wird gemäss den ein­
gereichten Plänen genehmigt. 
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I I . Der Gemein de rat Affoltern a. A. wird eingeladen, die 
vorstehende Genehmigung Öffentlich bekanntzumachen. 

I I I . Mitteilung an den Gemeinderat Affoltern a. A. unter 
Rücksendung eines Planexemplar es mit Genehmigungsver­
merk, den Bezirksrat Affoltern sowie an die Direktion der 
öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 14. Dezember 1961. 

V o r d e m R e g i e r u n g s r a t e , 
Der Staatsschreiber: 


